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§ 3 N6. ROG 1976 Uberortliche
Raumordnungsprogramme

NO. ROG 1976 - N6. Raumordnungsgesetz 1976

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Die Landesregierung hat, wenn es zur planvollen Entwicklung des Landesgebietes erforderlich ist,
Raumordnungsprogramme fir Regionen oder einzelne Sachbereiche aufzustellen und zu verordnen. Bei der
Aufstellung der Uberortlichen Raumordnungsprogramme ist von den Leitzielen dieses Gesetzes sowie von den
Ergebnissen aufbereiteter Entscheidungsgrundlagen auszugehen; die angestrebten Ziele sind festzulegen und jene
Malinahmen zu bezeichnen, die zur Erreichung der Ziele gewahlt wurden.

(2) Bei der Aufstellung der Raumordnungsprogramme ist auf europarechtliche Vorgaben, Planungen und MaBnahmen
des Bundes, des Landes und benachbarter Bundeslander Bedacht zu nehmen, soweit sie fir die Raumordnung
relevant sind.

(3) Die Landesregierung hat als Grundlage fur Festlegungen in Uberdrtlichen Raumordnungsprogrammen die
naturraumlichen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten des Landesgebietes zu erfassen, deren
Veranderungen zu beobachten und die Entwicklungstendenzen zu erforschen. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren;
u.a. auch in einem geographischen Informationssystem. Die Gemeinden und andere Ooffentlich-rechtliche
Korperschaften haben der Landesregierung Uber Ersuchen alle dafir erforderlichen Auskinfte zu erteilen, soweit
dariiber Unterlagen vorhanden sind. Beim Amt der NO Landesregierung ist eine Sammlung der &rtlichen
Raumordnungsprogramme zu fuhren.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.01.2015

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 3 Nö. ROG 1976 Überörtliche Raumordnungsprogramme
	Nö. ROG 1976 - Nö. Raumordnungsgesetz 1976


